
ALB FILS KLINIKUM GmbH – Neubau "Aktueller Kostenrahmen und
Zeitschiene"

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

III. Handlungsalternative

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/197 (1 Anlage)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haas, Jochen
07161 202-3100
j.haas@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 11.10.2024 öffentlich Kenntnisnahme

Der Kreistag nimmt vom aktuellen Sachstand zum Klinik-Neubau Kenntnis.

Kommunal-/gesellschaftsrechtliche Grundlagen:
Nach dem aktuellen Gesellschaftsvertrag der ALB FILS KLINIKUM GmbH (AFK) hat
die Gesellschafterversammlung sowie der Kreistag insbesondere über Sachverhalte
zu beschließen bzw. zu unterrichten, welche von besonderer Bedeutung im Rahmen
des Unternehmensgegenstands, wesentliche Veränderung des Geschäftsumfangs
der Gesellschaft sowie Veränderungen bei einem Krankenhaus zum Gegenstand
haben. Der Klinik-Neubau am Standort „Eichert“ der ALB FILS KLINIKUM GmbH
und deren Entwicklung gehört uneingeschränkt hierzu. Es wird auf den § 14 des
Gesellschaftsvertrags der ALB FILS KLINIKUM GmbH verwiesen.

Die AFK GmbH ist eine 100 %-Beteiligung des Landkreises Göppingen. Mit
Ausnahme der Geschäfte der laufenden Verwaltung hat der Landrat in dieser
Funktion die Weisung des Kreistags einzuholen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 LKrO analog)
bzw. den Kreistag zu unterrichten.

Der Kreistag befasst sich zuletzt am 14.10.2022 (BU 2022/186) sowie am
31.03.2023 (BU 2023/053) mit dem Klinik-Neubau (u.a. Zeitschiene und
Kostenentwicklung). Der Aufsichtsrat befasste sich in den Sitzungen am 24.09.2024
mit der Thematik. Es wird auf die Anlage verwiesen.

Keine.
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IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Der Landkreisanteil am Klinik-Neubau bleibt mit 110 Mio. € unverändert. Die Anpassung
des Gesamtkostenrahmens (Budgetanpassung) ist von der ALB FILS KLINIKUM GmbH
auf eine Rechnung selbst zu finanzieren.

Hintergrundinformation: Der Landkreis Göppingen gewährte der ALB FILS KLINIKUM
GmbH zur Realisierung des Klinik-Neubaus einen limitierten nachrangigen
Investitionskostenzuschuss in Höhe von 110 Mio. €. Dieser Beitrag sowie die
vorgeschlagene Gesamtfinanzierung stehen unverändert im Einklang mit dem
Finanzkonzept 2030.

Der Investitionskostenzuschuss des Landkreises i.H.v. 110 Mio. € ist bereits vollständig
abgerufen und bereits an die AFK GmbH ausbezahlt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat
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Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung
Zukunft des Gesundheitswesens und des Tourismus

Kundenorientierung
Mitarbeiterorientierung
Identifikation
Außenwirkung


